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An Herrn 

Sultan Abu Sadr 

E-Mail:  s.abu-sadr.89n85ypr6g@foi.fragdenstaat.at 

 

 

  

Betreff: Ihre Anfrage vom 10.11.2018 gem. §§ 2,3 AuskunftspflichtG 

 

Sehr geehrter Herr Abu Sadr, 

 

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom 10.11.2017 werden folgende Informationen 

übermittelt: 

 

Auf der Webseite des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres finden Sie 

unter dem Link https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-

oesterreichischen-vertretungen/ alle Informationen zum Vertretungsnetz der Republik 

Österreich und über die Leitungsfunktionen.  

 

Aus Sicherheitsgründen kann die konkrete personelle Besetzung einzelner Vertretungs-

behörden nicht offengelegt werden. 

 

Informationen zur individuellen Gehaltsbemessung von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern 

werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erteilt.  

 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Besoldung von Beamten/ Vertragsbediensteten in 

Auslandsverwendung – Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG), Vertragsbediensteten-

Gesetz (VBG) 1948, Auslandsverwendungsverordnung (AVV) und Gehaltsgesetz (GehG) 

1956 – sind öffentlich zugänglich und können zum Beispiel online im 

Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes abgerufen werden:  

https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx. 

Weiters können Sie die aktuellen, von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst veröffentlichten, 

Gehaltstabellen für Beamte und Vertragsbedienstete abrufen unter: 

http://www.goedfsg.at/fileadmin/user_upload/Daten_Artikel/FSG_2017_-

_1_3_Prozent_WERTE_NEU.pdf 

Zur teilweisen Nichterteilung von Auskünften können Sie gemäß § 4 Auskunftspflichtgesetz 

die Erlassung eines Bescheides beantragen. Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag schriftlich 
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mit Identitätsnachweis bei der Behörde einzubringen ist und Gebührenpflichten auslöst, die 

vom Finanzamt für Verkehrssteuern, Gebühren und Glückspiel eingehoben werden. 

         Mit freundlichen Grüßen 

Wien, am 03. Juli 2018 

Für die Bundesministerin: 

SCHUBERT 
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